
Anhang Anforderungen an die Annahme und Rücknahme von Altfahrzeugen, an die 
ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von Altfahrzeugen und Restkarossen sowie an 

die ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle 
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 2221 - 2225; 

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote 
 
    1.        Allgemeine Anforderungen 
 
Die Vorschriften der §§ 19g ff. des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit den 
einschlägigen Vorschriften der jeweiligen Landeswassergesetze und Verordnungen bleiben 
unberührt. 
    2.        Anforderungen an Annahmestellen und Rücknahmestellen 
    2.1        Allgemeines 
    2.1.1        Annahmestellen haben den Zweck, Altfahrzeuge vom Besitzer zu übernehmen, für 
den Abtransport bereitzustellen und einem anerkannten Demontagebetrieb zuzuführen. 2Die 
Zusammenarbeit mit den Demontagebetrieben ist durch Verträge zu regeln. 
    2.1.2        Annahmestellen dürfen Altfahrzeuge nicht behandeln, insbesondere nicht 
trockenlegen und demontieren. Durch die Vereinbarung eines geeigneten Abholrhythmus 
zwischen Demontagebetrieb und Annahmestelle ist sicherzustellen, dass lagerungsbedingte 
Umweltschäden vermieden werden. 
    2.1.3        Annahmestellen müssen über eine erforderliche, dem Betriebszweck entsprechende 
baurechtliche Nutzungsgenehmigung verfügen und die einschlägigen rechtlichen Regelungen, 
insbesondere zum Umwelt- und Arbeitsschutz, einhalten. 
    2.1.4        Die angenommenen Altfahrzeuge dürfen nicht direkt übereinander geschichtet und 
nicht auf der Seite oder auf dem Dach liegend bereitgestellt werden. 2Die Bereitstellung hat so zu 
erfolgen, dass Beschädigungen flüssigkeitstragender Bauteile (z. B. Ölwanne, Tank, 
Bremsleitungen) oder demontierbarer Teile, wie z. B. Glasscheiben, vermieden werden. 
    2.2        Platzgröße, Platzaufteilung und Ausrüstung von Annahmestellen 
    2.2.1        Die zur Annahme vorgesehene Gesamtfläche muss sich in die Bereiche Anlieferung 
und Bereitstellung zum Abtransport gliedern. 2Diese Fläche ist stoffundurchlässig gemäß den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik für die Anforderungen nach Wasserrecht zu 
befestigen und mindestens über einen Leichtflüssigkeitsabscheider (z. B. nach DIN 1999 1) zu 
entwässern. 3Bei Überdachung der Fläche ist die Entwässerung über einen 
Leichtflüssigkeitsabscheider nicht erforderlich. 
    2.2.2        Zur Begutachtung und zum Transport nicht mehr rollfähiger Altfahrzeuge 
erforderliche Geräte müssen vorhanden sein. 
    2.2.3        Bindemittel für ausgetretene Betriebsflüssigkeiten sind in ausreichender Menge an 
einem witterungsgeschützten Lagerort vorzuhalten. 
    2.2.4        Ausreichende Feuerlöscheinrichtungen sind vorzuhalten. 
    2.2.5        Durch eine Einfriedung der Anlage ist unbefugter Zutritt zu verhindern. 
    2.2.6        Im Bereich der Einfahrt ist ein Hinweisschild mit Name, Anschrift und 
Öffnungszeiten des Betriebes zu befestigen. 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 Dokumentation 
 
In einem Betriebstagebuch sind sämtliche Zu- und Abgänge von Altfahrzeugen schriftlich 
festzuhalten. 2Darüber hinaus sind festzuhalten: 
 
-          Durchschriften der Verwertungsnachweise für alle entgegengenommenen 
 Altfahrzeuge, 
-          besondere Vorkommnisse und Betriebsstörungen einschließlich der Ursachen und der 
 durchgeführten Abhilfemaßnahmen. 
 
        Das Betriebstagebuch ist auf Verlangen der überwachenden Kfz-Innung, dem 
Sachverständigen oder der zuständigen Behörde vorzulegen. 4Außerdem ist die Zusammenarbeit 
mit den Demontagebetrieben durch Verträge zu dokumentieren. 
    
2.4        Rücknahmestellen 
        Die Anforderungen der Nummern 2.1 bis 2.3 gelten für Rücknahmestellen entsprechend. 


